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ANALYSEN UND BERICHTE

STEUERPOLITIK

Steuerreform und Gesellschaftspolitik
Günter Wöhe, Saarbrücken *

Ein bevorzugtes Instrument der Gesellschaftspolitik ist in allen modernen Staaten die Steuerpolitik, da 
durch sie fast unmerklich gesellschaftspolitische Ziele durchgesetzt werden können. Prof. Günter Wöhe 
untersucht den Zusammenhang zwischen Steuerreform und Gesellschaftspolitik in der Bundesrepublik.

Der Begriff „Gesellschaftspolitik“ Ist in den 
letzten Jahren in zunehmendem Maße zu 

einem politischen Schlagwort geworden. Nur 
wenige, die die „gesellschaftspolitische Relevanz“ 
politischer Forderungen oder gesetzgeberischer 
Maßnahmen beschwören, machen sich die Mühe 
zu erläutern, was sie unter Gesellschaftspolitik 
verstehen. Das Wort klingt modern, und die Masse 
der Bürger, die ihre Meinung kritiklos von den 
Massenmedien übernimmt, hält den für fortschritt
lich, der diese oder jene Maßnahme aus gesell
schaftspolitischen Gründen fordert.
Zerlegt man den Begriff „Gesellschaftspolitik“ in 
seine zwei Bestandteile und versteht man unter 
Politik im weitesten Sinne zielgerichtetes Handeln 
und Gestalten, so umfaßt die Gesellschaftspolitik 
alle Maßnahmen, mit deren Hilfe die vielfältigen 
Beziehungen zwischen den gesellschaftlichen 
Gruppen, die sich im historischen Ablauf gebildet 
haben und einer ständigen Entwicklung unterlie
gen, bewußt gestaltet werden sollen.
Gesellschaftspolitische Maßnahmen können ent
weder auf die Erhaltung und Verbesserung der 
bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse ge
richtet sein, also z. B. unter Beachtung des Privat
eigentums, des Privatrechts, der Unternehmens
verfassung, der Einkommens- und Besitzvertei
lung erfolgen, oder sie können das Ziel verfolgen, 
die bestehende gesellschaftliche Ordnung zu be
seitigen und durch eine andere zu ersetzen.
•) G e kü rz te  Fassung  e in e s  am  31. 10. 1974 an d e r T U -B e r lin  g e h a l-  
le n e n  V o rtra g e s . V g l. auch G ü n te r W ö h e :  B e s te u e ru n g  und  G e 
s e lls c h a f ts p o li t ik ,  DS tR  1973, S. 3 f f;  d e r  s .: D ie  In te rd e p e n d e n z e n  
zw ischen  V e rm ö g e n s b ild u n g , G e w in n b e te il ig u n g  u n d  M itb e s t im 
m ung . D ie  AG  1974, S. 97 ff.

Prof. Dr. Günter Wöhe, 50, ist Ordinarius für 
Betriebswirtschaftslehre sowie Direktor des 
Instituts für Betriebswirtschaftliche Steuer
lehre und Revisions- und Treuhandwesen 
an der Universität des Saarlandes in Saar
brücken.

Gesellschaftspolitische Ziele entspringen somit 
stets einer bestimmten Wertordnung. Diese Wert
vorstellungen spiegeln sich heute in den Pro
grammen der politischen Parteien, der Gewerk
schaften und Unternehmerverbände wider und 
sind folglich in vielen Bereichen kontrovers.

Das Instrumentarium der Gesellschaftspolitik ist 
vielfältig. Ein bevorzugtes Instrument ist in allen 
modernen Staaten die Steuerpolitik, nicht zuletzt 
deshalb, weil sie mit Hilfe vieler Einzelmaßnah
men gesellschaftspolitische Ziele fast unmerklich 
durchsetzen kann, da die gewollten Auswirkungen 
oft erst durch das Zusammenwirken dieser Einzel
maßnahmen eintreten, die breite Öffentlichkeit 
aber in der Regel dieses Zusammenwirken nicht 
überblicken kann.

Gesellschaftspolitische Ziele können mit Hilfe der 
Besteuerung prinzipiell in dreifacher Weise ver
folgt werden:
□  durch eine Gestaltung der Steuergesetze im 
Sinne einer gesellschaftspolitisch gewünschten 
Steuerlastverteilung;
□  durch eine gezielte Verwendung von Steuer
einnahmen zur Korrektur gesellschaftspolitischer 
Größen;
□  durch eine Erhöhung der Staatsausgabenquote 
zu dem Zwecke, immer mehr bisher von der Pri
vatwirtschaft erfüllte Aufgaben der öffentlichen 
Hand zu übertragen.

Beeinflussung der Steuerlastverteilung

Die durch eine besondere Gestaltung der Steuer
gesetze verfolgten gesellschaftspolitischen Ziele 
können vielfältiger Art sein und werden immer den 
Stempel der politischen Vorstellungen derer tra
gen, die mit Mehrheit die Steuergesetze beschlos
sen haben. Zu diesen Zielen zählen beispielsweise

□  die Veränderung der relativen Einkommens
und Vermögensverteilung, durch die z. B. eine
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Vermögensbildung unterer Einkommensschichten 
gefördert werden soll,
□  die Begünstigung mittelständischer Betriebe,
□  die positive oder negative Beeinflussung der 
Selbstfinanzierung der Unternehmungen,
□  der Ausgleich struktureller Schwierigkeiten be
stimmter Wirtschaftszweige im Interesse der Er
haltung von Arbeitsplätzen,
□  die Verhinderung der Abwanderung von Be
trieben von bestimmten Standorten (Berlin, Zonen
randgebiete),
□  die Förderung des Eigenheimbaus,
□  die Veränderung der bestehenden Unterneh
mensverfassung, z. B. durch eine Vermögensbil
dungsabgabe von Unternehmen einer bestimmten 
Größenordnung, die durch Ablieferung eines Teils 
der Gewinne in Form von Beteiligungspapieren an 
Fonds zu entrichten ist, sowie
□  die allgemeine Beseitigung oder Einschränkung 
des Privateigentums am Grund und Boden durch 
drastische Besteuerung des Bodenwertes oder 
unrealisierter Bodenwertsteigerungen.

Derartige Ziele der Steuerpolitik werden unter 
dem Oberbegriff der außerfiskalischen Zielsetzun
gen dem ursprünglichen Ziel der Besteuerung, 
nämlich der Einnahmengewinnung gegenüberge
stellt. Die Trennung in fiskalische und außerfiska
lische Ziele der Besteuerung ist allerdings proble
matisch, denn auch Steuern, die scheinbar ohne 
gesellschaftspolitische Hintergedanken erhoben 
werden, haben irgendwelche gesellschaftspoliti
schen Wirkungen, da sie die verfügbare Kaufkraft 
der Haushalte und Betriebe und ihre Konsum- 
und Spar- bzw. Investitionsneigung beeinflussen. 
Diese Trennung soll aber zum Ausdruck bringen, 
daß das primäre Ziel ein außerfiskalisches ist, dem 
die Einnahmengewinnung sogar soweit unterge
ordnet werden kann, daß im Interesse der Um
verteilung oder Subventionierung überhaupt keine 
Einnahmen erzielt werden.

Betrachtet man diese Liste von Zielen, so wird 
der Begriff der Gesellschaftspolitik als übergeord
neter Begriff für eine Reihe von Unterzielen ver
wendet, die mit der Gestaltung der Steuergesetze 
realisiert werden sollen. Das sind in erster Linie 
die
□  Einkommens- und Vermögenspolitik,
□  Sozialpolitik,
□  Standort- und Strukturpolitik,
□  Konjunktur-, Stabilitäts- und Beschäftigungs
politik.

Ein Teil der steuerrechtlichen Normen dient der 
speziellen Förderung bestimmter Gruppen, ein
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anderer Teil soll über die Beeinflussung gesamt
wirtschaftlicher Größen (z. B. die Beeinflussung 
des Beschäftigungsniveaus, der Investitionsent
scheidungen, der Finanzierungsform, der Preise 
u. a. im Rahmen steuerlicher Konjunkturpolitik) 
einer Herstellung und Sicherung der Vollbeschäf
tigung und der Preisstabilität dienen.

Während alle bisher genannten Ziele durch Art, 
Höhe und Zeitpunkt der dem einzelnen Steuer
pflichtigen abverlangten Steuern realisiert werden 
sollen, kann Gesellschaftspolitik auch in der Weise 
betrieben werden, daß aus erzielten Steuerein
nahmen im Wege der Ausgaben gesellschafts
politische Vorhaben gefördert werden. Das kann 
durch Finanzierung von Einrichtungen geschehen, 
die bisher gebührenpflichtig waren und folglich 
von Beziehern niedriger Einkommen nicht genutzt 
werden konnten (z. B. Bildungseinrichtungen, Ein
richtungen der Gesundheitspflege), es kann aber 
auch durch Zahlung direkter Subventionen (Prä
mien) an einzelne Personen, Haushalte oder Be
triebe vollzogen werden.

Da es sich hier nicht in erster Linie um die Ge
staltung der Besteuerung, sondern um die Ver
wendung erzielter Steuermittel handelt, interes
siert dieser Problembereich in diesem Zusam
menhang nur insoweit, wie gezielte gesellschafts
politische Maßnahmen nicht aus dem allgemeinen 
Steuertopf, sondern durch spezielle Abgaben ein
zelner Gruppen (z. B. Vermögensbildung durch 
Sonderbelastung von Betrieben bestimmter Grö
ßenordnung oder bestimmter Rechtsformen) 
finanziert werden oder werden sollen.

Erweiterung der Staatstätigkeit

Der Umfang der Staatstätigkeit hat in allen mo
dernen Staaten in den letzten 150 Jahren zwar 
ständig zugenommen, die Zuwachsraten sind aber 
je nach dem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem 
unterschiedlich hoch. Diese Zunahme der Staats
tätigkeit ist nicht ohne weiteres mit einer Zunahme 
der Steuerlastquote gleichzusetzen, d. h. des An
teils der Staatsausgaben am Bruttosozialprodukt. 
Wenn in einer Volkswirtschaft das Bruttosozial
produkt ständig erheblich steigt, so erhält der 
Staat auch bei unveränderter prozentualer Betei
ligung am Bruttosozialprodukt entsprechend hö
here absolute Steuereinnahmen. Wenn z. B. für 
die Bundesrepublik festgestellt worden ist, daß die 
Steuerlastquote in den beiden letzten Jahrzehn
ten etwa konstant geblieben ist, so kann daraus 
nicht geschlossen werden, daß die Staatstätigkeit 
sich nicht auf immer weitere Bereiche ausgedehnt 
habe.
Es stellt sich die Frage, ob die Ausdehnung der 
Staatstätigkeit eine unvermeidliche Folge der wirt
schaftlichen, technischen und sozialen Entwicklung
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moderner Industriestaaten ist. Adolph Wagner hat 
bereits vor mehr als 100 Jahren in seinem „Gesetz 
der wachsenden Ausdehnung der Staatstätigkeit“ , 
dem naturgemäß ein Gesetz der wachsenden 
Staatsausgaben entspricht, die These von der 
Zwangsläufigkeit dieser Entwicklung aufgestellt. 
Diese These kann nicht unwidersprochen hinge
nommen werden, auch wenn die Entwicklung sie 
scheinbar bestätigt.

Ob es zu einer immer weiteren Ausdehnung der 
Staatstätigkeit kommt, d. h. ob dem Staat immer 
mehr Aufgaben übertragen werden, ist in einem 
demokratischen Staat auch davon abhängig, ob 
die Bürger diese Ausdehnung wünschen. Wir kön
nen heute in der Bundesrepublik feststellen, daß 
die beachtliche Zunahme des Lebensstandards in 
den beiden letzten Jahrzehnten und die damit 
einhergehende und durch staatliche Bildungsein
richtungen und Massenmedien unterstützte An
hebung des Bildungsniveaus nicht etwa dazu ge
führt haben, das Selbstbewußtsein breiter Bevöl
kerungskreise gegenüber dem Staat zu stärken 
und den Staat in die Schranken der Aufgaben zu 
verweisen, die als echte Kollektivleistungen weder 
von der Privatwirtschaft noch von privaten Haus
halten erfüllt werden können.

Im Gegenteil, viele Staatsbürger fordern teils aus 
privater Bequemlichkeit, teils aus ideologischen 
Gründen eine Ausdehnung der Staatstätigkeit, 
indem sie die Verantwortung für die Erziehung 
und Ausbildung ihrer Kinder und für die Altersvor
sorge durch Vermögensbildung in immer stärke
rem Maße dem Staat in der Hoffnung übertragen 
wollen, daß sie selbst dafür einen möglichst ge
ringen Konsumverzicht durch Zahlung von Steuern 
hinnehmen müssen. Sie werden von bestimmten 
politischen Kreisen durch falsch verstandene 
Schlagworte wie „Chancengleichheit" und „Ver
mögensumverteilung zu Lasten der Reichen“ 
in diesem Verzicht auf persönliche Verantwortung 
zugunsten des Staates noch bestärkt, wenn nicht 
überhaupt erst zu dieser Haltung veranlaßt.

Einlösung von Wahlversprechen

Die Staatstätigkeit und damit der Bedarf an 
Steuerdeckungsmitteln wird ferner dadurch zu
nehmen, daß die großen politischen Parteien im 
Kampf um die Wähler sich in der Ankündigung 
großzügiger Reformen überbieten, die aus der 
derzeitigen Steuerlastquote nicht finanziert wer
den können. Die Bundesregierung hat den Beweis 
dafür erbracht, daß es nicht möglich ist, angekün
digte Reformen zu realisieren und gleichzeitig das 
Versprechen, die Steuern zu senken, einzuhalten.

In der am 1. 1. 1975 wirksam gewordenen soge
nannten Einkommensteuerreform, die in diesem 
Jahr zu einem Steuerausfall von 12—14 Mrd. füh

ren wird, ist nicht etwa eine Änderung der gesell
schaftspolitischen Grundhaltung der Bundesregie
rung zu sehen, dem Bürger wieder mehr Verant
wortung für sich und seine Familie zu übertragen 
und die Funktion des Wohlfahrts- und Fürsorge
staates zu beschränken, sondern es ist der poli
tisch nicht mehr aufschiebbare Versuch, ein seit 
1969 nicht erfülltes Versprechen, die Steuern zu 
senken, endlich einzulösen — notfalls gegen alle 
ökonomische Vernunft —, weil anderenfalls die 
Regierung sich dem Wähler gegenüber völlig un
glaubwürdig macht. Man scheint den positiven 
psychologischen Effekt der Einkommensteuersen
kung bei der Masse der kleinen Einkommens
bezieher höher einzuschätzen, als die negative 
psychologische Wirkung auf den Wähler, wenn 
er begreift, daß seit 5 Jahren versprochene, je
doch nicht realisierte Reformvorhaben nun man
gels finanzieller Masse nicht durchgeführt werden 
können.

Unechte Steuersenkungen

Jedem Kenner der Steuerreformüberlegungen ist 
es klar, daß diese sogenannte Steuerreform mit 
einer großen Steuerreform, wie sie von mehreren 
Sachverständigenkommissionen vorgeschlagen 
wurde, ebensowenig zu tun hat wie die vorange
gangene Novellierung des Grundsteuer-, Ver
mögensteuer- und Erbschaftsteuergesetzes.

Bei der Beurteilung der Steuersenkungen, die 
überwiegend durch Erhöhung von Freibeträgen 
erzielt werden, sollte man allerdings bedenken, 
daß die hohen Inflationsraten der letzten Jahre zu 
heimlichen Steuererhöhungen durch das Hinein
wachsen vieler Steuerpflichtiger in die Einkom
mensteuerprogression und durch eine fortschrei
tende reale Entwertung des Grundfreibetrages 
und aller sonstigen Freibeträge geführt haben. Sie 
sollen jetzt für Bezieher niedriger Einkommen zum 
Teil wieder rückgängig gemacht werden, während 
die mittleren und höheren Einkommen durch Ver
änderung des Verlaufs der Progressionskurve 
sogar zusätzlich belastet werden. Es geht also 
nicht um eine echte Steuersenkung, sondern um 
einen Inflationsausgleich für kleinere Einkom
mensbezieher und gleichzeitig um eine Verschie
bung der Belastungsrelationen zum Nachteil der 
Bezieher mittlerer und höherer Einkommen. Die 
Steuersenkung besteht also eigentlich in der teil
weisen Nichterhebung von Steuerbeträgen, die 
der inflatorische Prozeß der öffentlichen Hand in 
die Kassen spült.

Außerdem muß man den Mindereinnahmen an 
Einkommensteuer entgegenhalten, daß dieser 
Preissteigerungsprozeß der öffentlichen Hand 
Milliardenbeträge an zusätzlicher Umsatz- und 
Gewerbesteuer beschert hat. Insbesondere die 
Umsatzsteuer belastet die kleinen Einkommens
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bezieher stärker als die großen. Gleiches gilt für 
die Gewerbesteuer, wenn man davon ausgeht, 
daß sie von den Betrieben in großem Umfange 
auf die Preise abgewälzt wird. Wer diesen Ge
samtzusammenhang nicht überblickt, freut sich 
über die Einkommensteuerentlastung, ohne zu 
merken, daß sie ihm durch die steigende Bela
stung mit indirekten oder direkt wirkenden 
Steuern wieder genommen wird.

Eine weitere Ausdehnung der Staatstätigkeit ist 
aber insbesondere dann nicht zu vermeiden, wenn 
bestimmte politische Gruppen einen Staat wün
schen, der mit steuerpolitischen Mitteln eine 
drastische Umverteilung von Vermögen anstrebt 
und der dabei auch nicht vor Eingriffen in das 
Privateigentum, insbesondere wenn es aus Pro
duktionsmitteln oder Grund und Boden besteht, 
zurückschreckt. Der damit verbundene Rückfall in 
eine längst überwundene klassenkämpferische 
Konfrontation durch eine Zweiteilung der Gesell
schaft in Unternehmer und Arbeitnehmer birgt die 
Gefahr in sich, daß im Falle der Beschneidung 
unternehmerischer Initiativen durch „Umvertei
lung“ von Gewinnen auf Beteiligungsfonds immer 
mehr Aufgaben auf den Staat übertragen werden.

Ideologische Vorstellungen

Aus der Fülle der Probleme, die die Gestaltung 
der Steuergesetze zur Realisierung gesellschafts
politischer Ziele aufwirft, sollen nur zwei Fragen
komplexe herausgegriffen werden, die besonders 
aktuell sind, weil sie im Rahmen einer Steuer
reform einer Prüfung und Lösung bedürfen:
□  Sind die im geltenden Recht bestehenden Unter
schiede in der steuerlichen Belastung der in Unterneh
men erzielten Gewinne und des in Unternehmen in
vestierten Vermögens einerseits und der Arbeitsein
kommen und nicht in Unternehmen angelegten Ver
mögenswerte andererseits berechtigt oder müssen sie 
beseitigt werden?
□  Sollte aufgrund festgestellter Disproportionalitäten 
in der Einkommens- und Vermögensverteilung eine 
grundlegende Korrektur der die wirtschaftliche Lei
stungsfähigkeit berücksichtigenden Komponenten in der 
Einkommensbesteuerung und eine Umverteilung von 
Unternehmergewinnen oder Unternehmensvermögen auf 
Arbeitnehmer mit Hilfe steuerlicher Maßnahmen erfo l
gen?

Wir erleben seit mehreren Jahren, wie der im 
Jahre 1968 mit viel Schwung und Energie begon
nene Versuch, eine große Steuerreform, d. h. eine 
in allen Bereichen aufeinander abgestimmte Re
form des gesamten Steuersystems, durchzuführen, 
immer mehr scheitert, weil an Stelle einer solchen 
umfassenden Reform eine nicht genügend koordi
nierte Änderung von Einzelsteuergesetzen voll
zogen wird. Diese teilweise sehr dürftigen Steuer
änderungen sind in zunehmendem Maße in den 
Sog ideologischer Vorstellungen geraten, und be
rufene Kritiker, wie z. B. der Präsident des Bun

des der Steuerzahler, sehen in bestimmten Steuer
reformvorhaben in erster Linie einen Angriff auf 
das Privateigentum.
Nicht zu übersehen ist, daß die bisherigen Reform
ankündigungen fast ausschließlich unter dem 
Motto stehen, die Arbeitnehmer zu entlasten, 
während eine Reform der Unternehmensbesteue
rung bisher nur unter dem Aspekt betrachtet wird, 
wie die größeren Unternehmungen stärker bela
stet und Teile ihrer Gewinne auf Arbeitnehmer 
umverteilt werden können. Die längst überfällige 
Körperschaftsteuerreform ist verschoben und mit 
der Einführung einer Vermögensbildungszwangs
abgabe an Beteiligungsfonds gekoppelt worden, 
und die von der Steuerreformkommission vorge
schlagene Gewerbesteuerreform ist überhaupt 
aus den Reformüberlegungen ausgeklammert wor
den — es sei denn, man ist geneigt, die Erhöhung 
von Freibeträgen und die dadurch bedingte Nicht
heranziehung einer größeren Anzahl von Kleinst- 
unternehmen zur Gewerbesteuer als Reform zu 
bezeichnen.

Unsinnige Klasseneinteilung

In den letzten Jahren wurde — insbesondere in 
Bundestags- und Landtagswahlkämpfen — von 
bestimmten politischen Gruppen der gefährliche 
Versuch gemacht, die Bürger der Bundesrepublik 
in zwei Klassen, nämlich in Arbeitnehmer und in 
Unternehmer einzuteilen, wobei unterschwellig 
die Vorstellung erweckt wird, daß die Arbeitneh
mer grundsätzlich auf der Schattenseite und die 
Unternehmer auf der Sonnenseite des Lebens 
stünden. Wenn diese Behauptung stimmen würde, 
so müßte man prüfen, ob der Grundsatz der Be
steuerung nach der wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit eine unterschiedliche steuerliche Be
handlung der Arbeitseinkommen und der daraus 
gebildeten Vermögen einerseits und der in Unter
nehmungen erzielten Gewinne und in Unterneh
men angelegten Vermögen andererseits erfordert.

Auf den ersten Blick wird sichtbar, daß eine solche 
Gegenüberstellung unzweckmäßig ist. Die wirt
schaftliche Leistungsfähigkeit, die die Fähigkeit 
zur Steuerzahlung begründet, hängt nicht in erster 
Linie davon ab, aus welchen Quellen ein Einkom
men fließt, sondern in welcher Höhe es fließt. Es 
gibt viele Arbeitnehmer, die ein wesentlich höhe
res Einkommen aus ihrer Tätigkeit erzielen als 
kleine Unternehmer. Ein kleiner Einzelhändler 
würde vermutlich sein Einkommen gern mit dem 
eines hohen Ministerialbeamten oder eines Vor
standsmitgliedes einer großen Aktiengesellschaft 
tauschen. Die unterschiedliche Risikobelastung 
der Einkommensquellen wird steuerlich z. B. 
durch die Vermögensteuer berücksichtigt, indem 
der Gesetzgeber — nicht immer zu Recht — für 
die Einkommen aus Vermögensbesitz eine grö
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ßere Sicherheit als für die Arbeitseinkommen 
unterstellt, obwohl diese Unterstellung mit zuneh
mender sozialer Sicherung der Arbeitnehmer 
(Sozialversicherung, Pensionszusagen, Gewinnbe
teiligung) immer fragwürdiger wird.

Sieht man einmal von der polemischen und für 
die steuerliche Betrachtung unsinnigen Klassen
einteilung in Arbeitnehmer und Unternehmer ab, 
so verdient die Frage, ob die in Unternehmen 
erzielten Gewinne und die in Unternehmen in
vestierten Vermögenswerte einer steuerlichen 
Sonderbelastung im Interesse der Gleichmäßig
keit der Besteuerung unterliegen müssen, den
noch einer Prüfung, weil derartige Unterschiede in 
der steuerlichen Belastung im geltenden Recht 
bestehen.

Doppelbelastung der Kapitalgesellschaften

Ein Arbeitseinkommen wird um die Einkommen
steuer in Form der Lohnsteuer gekürzt, ein Ein
kommen aus einem Gewerbebetrieb dagegen 
nicht nur der Einkommensteuer unterworfen, 
sondern zuvor um die Gewerbeertragsteuer und 
— wenn es in einer Kapitalgesellschaft erzielt 
wird — um die Körperschaftsteuer vermindert. 
Beim Vermögen ist es ähnlich. Ein festverzins
lich angelegter Kapitalbetrag unterliegt -  wenn 
die persönlichen Freibeträge überschritten wer
den — der Vermögensteuer; ein in einem Betrieb 
angelegtes Vermögen dagegen nicht nur der Ver
mögensteuer, sondern zuvor der Gewerbekapital
steuer und — wenn es sich um eine Kapitalgesell
schaft handelt -  noch einmal der Vermögensteuer 
der juristischen Person.

Hier zeigt sich also, daß das Steuerrecht nicht 
nur differenziert zwischen der Belastung von 
Arbeitseinkünften und Einkünften aus Betrieben, 
sondern darüber hinaus noch zwischen Einkünften 
aus Personenunternehmen und aus Kapitalgesell
schaften. Unternehmergewinne, zu denen im wirt
schaftlichen Sinne auch Dividenden aus Anteilen 
an Kapitalgesellschaften zählen, werden also einer 
Sonderbelastung in Form der Gewerbeertrag
steuer und der Körperschaftsteuer unterworfen.

Heute kann es als herrschende Meinung ange
sehen werden, daß die Doppelbelastung der 
Gewinne der Kapitalgesellschaften, die die kleine 
GmbH mit einem Mindest-Stammkapital von 
20 000 DM ebenso trifft wie die größte Aktien
gesellschaft mit vielen Millionen Grundkapital, 
gegen die Gleichmäßigkeit der Besteuerung ver
stößt1). Nicht nur der wissenschaftliche Beirat 
beim BMF und die unabhängige Steuerreform
kommission haben sich für eine Beseitigung der

1) Z u  E in z e lh e ite n  v g l.  G ü n te r W ö h e :  Z u r R e fo rm  d e r U n te rn e h 
m e n sb e s te u e ru n g , E rs te r  T e il:  D ie  K ö rp e rsch a fts te u e r, DS tR  1971, 
S. 263 ff.

Doppelbelastung der in Kapitalgesellschaften 
erzielten Gewinne ausgesprochen, sondern auch 
die Bundesregierung. Sie ist im Jahre 1971 in 
ihren Eckwertbeschlüssen im Prinzip dem Vor
schlag der Steuerreformkommission gefolgt, das 
Anrechnungssystem einzuführen (ab 1977), bei 
dem die von der Gesellschaft gezahlte Körper
schaftsteuer auf die Einkommensteuerschuld der 
Anteilseigner angerechnet oder erstattet wird, 
soweit die Gewinne ausgeschüttet werden.

Die Beseitigung der Doppelbelastung wäre auch 
ein Beitrag zur Vermögensbildung kleinerer Ein
kommensbezieher, denn sie würde die seit Jahr
zehnten kritisierte steuerliche Diskriminierung der 
Aktie beenden. Daß kleine Einkommensbezieher 
ihr Sparkapital heute lieber festverzinslich an- 
legen, obwohl sie wissen, daß infolge der laufen
den und in den letzten fünf Jahren extrem hohen 
Geldentwertung die Zinsen eine reale Vermeh
rung des Vermögens nicht ermöglichen, ist auch 
eine Folge dieser steuerlichen Diskriminierung der 
Aktie. Es zeugt deshalb von wenig ökonomischem 
Verständnis, wenn die Beseitigung der Doppel
belastung von Ideologen mit der Begründung ab
gelehnt wird, sie begünstige nur die Reichen.

Das vom Bundesfinanzminister Schmidt gefor
derte und vom Bundeskanzler Schmidt wieder 
aufgehobene Junktim zwischen Körperschaft- 
steuer-Reform und Vermögensbildungsabgabe hat 
deutlich gezeigt, daß bestimmte Kreise nur dann 
bereit zu sein scheinen, die Kapitalgesellschaften 
von einer nicht zu rechtfertigenden Sondersteuer 
zu entlasten, wenn man ihnen auf andere Weise 
einen Teil ihrer Gewinne nehmen kann.

Womit begründet man, daß die Arbeitserträge, die 
im Betrieb erzielt werden, lediglich in Höhe der 
zugeflossenen Arbeitseinkünfte der Lohnsteuer 
unterliegen, während die Erträge des Kapitalein
satzes und der dispositiven Arbeit in Form des 
Unternehmerlohns nicht nur als Einkommen von 
Personen, sondern zusätzlich als Ertrag des Be
triebes besteuert werden? Das Leistungsfähig
keitsprinzip versagt hier völlig, denn die Lei
stungsfähigkeit wird nach der Höhe des von einer 
Person erzielten Einkommens bemessen, und je
des Einkommen basiert auf einem Ertrag, ob es 
nun ein Arbeitsertrag, ein Kapitalertrag oder der 
Ertrag eines Grundstücks ist.

Diese Sonderbelastung paßt auch schlecht in eine 
Ideologie, die die Gleichberechtigung von Arbeit 
und Kapital in den Betrieben vertritt. Konsequen
terweise müßten dann Arbeit und Kapital im Hin
blick auf ihre Erträge auch gleichermaßen zur 
Steuerkasse gebeten werden.

Das Gewerbesteuerproblem bekommt allerdings 
einen völlig neuen Aspekt, wenn man unterstellt,
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daß die Gewerbesteuer von den Unternehmen 
zwar gezahlt, aber wirtschaftlich nicht getragen 
wird, weil sie in die Preise einbezogen und somit 
auf die Käufer überwälzt wird. Unter der Annahme 
der Überwälzung ist die Gewerbesteuer nicht als 
Sonderbelastung der Unternehmer abzulehnen, 
sondern deshalb negativ zu beurteilen, weil sie als 
indirekte Steuer große Mängel im Vergleich zur 
Umsatzsteuer hat. Sie liegen vor allem in ihrer 
wettbewerbsverzerrenden Wirkung, die im Inland 
in erster Linie eine Folge des Hebesatzrechts der 
Gemeinden, im Ausland eine Folge davon ist, daß 
die Gewerbesteuer im grenzüberschreitenden Ver
kehr im Gegensatz zur Umsatzsteuer nicht entfällt 
und damit die deutsche Exportindustrie in um so 
stärkerem Maße benachteiligt, indem Zölle gegen
über Ländern aufgehoben oder reduziert werden, 
die eine solche Steuer nicht erheben.

Eine Abschaffung oder drastische Reduzierung der 
Gewerbesteuer — wie die Steuerreformkommis
sion gefordert hat — wäre im Rahmen einer 
Steuerreform erforderlich2). Der Steuerausfall 
könnte durch entsprechende Erhöhung der Um
satzsteuer gedeckt werden. Denn wenn die These 
von der Überwälzbarkeit der Gewerbesteuer zu
trifft, so würden durch eine solche Reform ten
denziell die Preise nicht erhöht, weil der Gewer
besteueranteil im Preis durch die zusätzliche Um
satzsteuer ersetzt würde.

Grundsätze der Steuergerechtigkeit

Das zentrale gesellschaftspolitische Problem der 
Steuerreform ist die Frage, in welchem Umfange 
das Steuerrecht zu einer Veränderung der Ein
kommens- und Vermögensverteilung herangezo
gen werden soll. Auch wer sich streng auf den 
Boden der marktwirtschaftlichen Wirtschaftsord
nung stellt, kommt um eine Entscheidung nicht 
herum. Neben ihren unbestreitbaren Vorteilen, von 
denen vor allem das Höchstmaß an persönlicher 
Freiheit herauszustellen ist, das durch die Garan
tie des Privateigentums und des Privaterbrechts 
und durch die Autonomie unternehmerischer Ent
scheidungen gekennzeichnet ist, hat diese Wirt
schaftsordnung aber auch Schwächen.

Sie ermöglicht große Einkommensunterschiede, 
insbesondere zwischen Arbeits- und Gewinnein
kommen, die eine sehr unterschiedliche Vermö
gensbildung und damit eine ungleiche Vermö
gensverteilung zur Folge haben und deshalb den 
Keim zu sozialen Spannungen in sich tragen. Zwar 
gilt in dieser Ordnung im Bereich der Arbeitsein
kommen grundsätzlich das von beiden Tarifpart
nern anerkannte Leistungsprinzip. Höhere Lei
stung hat Anspruch auf höheres Einkommen. Da
’ ) Zu den R e fo rm vo rsch lä g e n  v g l.  G ü n te r W ö h e :  Z u r  R e fo rm  d e r  
U n te rneh m ensb es te ue rung . Z w e ite r  T e i l:  D ie  G e w e rb e s te u e r, DStR  
1971, S. 295 ff.

durch entstehen zwangsläufig Unterschiede in der 
Einkommensverteilung und der Möglichkeit zur 
Vermögensbildung. Es wird aber bezweifelt, daß 
die durch die Marktlage bestimmten Gewinnein
kommen, aus denen in der Regel die größten Ver
mögen gebildet werden, stets diesem Leistungs
prinzip entsprechen.

Mit Hilfe des Steuerrechts wird seit langem ver
sucht, eine größere Verteilungsgerechtigkeit zu 
erreichen. Die theoretische Feststellung, daß eine 
Verteilung steuerlicher Lasten dann gerecht ist, 
wenn sie zu einer gerechten Einkommens- und 
Vermögensverteilung führt, wird zweifellos von 
Anhängern völlig unterschiedlicher Ideologien ak
zeptiert. Sie ist aber ohne praktischen Wert, denn 
sie ist nur eine formale Feststellung.

Die inhaltliche Bestimmung von Gerechtigkeits
normen ändert sich im historischen Ablauf mit der 
Veränderung der politischen, insbesondere der 
gesellschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen. 
Noch immer kann als herrschende Meinung die 
Interpretation des Grundsatzes der Steuergerech
tigkeit mit Hilfe von zwei Begriffen angesehen 
werden:
□  die Steuer soll allgemein sein, d. h. es darf 
keine steuerlichen Privilegien für einzelne Perso
nen oder Betriebe bzw. für Personen- oder Wirt
schaftsgruppen geben;
□  die Steuerlastverteilung soll gleichmäßig sein. 
Ein klarer Verstoß gegen die Allgemeinheit der 
Besteuerung ist es, wenn im Rahmen konjunktur- 
und stabilitätspolitischer Ziele nicht alle Steuer
zahler, sondern nur die Bezieher hoher Einkom
men einer Sonderbesteuerung unterliegen (Bei
spiel: Stabilitätszuschlag, auch die Ergänzungs
abgabe gehört in diesen Bereich), oder wenn zur 
Durchsetzung gesellschaftspolitischer Ziele nur 
eine bestimmte Wirtschaftsgruppe einer Sonder
besteuerung unterworfen wird (Beispiel: die ge
plante Vermögensbildungsabgabe, die nur aus 
Unternehmergewinnen ab einer bestimmten Höhe 
finanziert werden muß).

Fehlende objektive Maßstäbe

Der Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteue
rung beeinhaltet zwei Problemkreise. Die Gleich
mäßigkeit wird nach heutiger Auffassung erstens 
durch eine Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit und zweitens durch Wettbe
werbsneutralität der Besteuerung erreicht.

Der zentrale und zugleich problematischste Be
griff in diesem Zusammenhang ist der Grundsatz 
der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit. Er wird heute so interpretiert, daß 
jeder Steuerpflichtige in der Weise herangezogen 
werden soll, daß er die Steuer als relativ gleiches
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Opfer, das er für die Allgemeinheit bringt, empfin
det (Opfertheorie).

Zur Feststellung der wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit eines Steuerpflichtigen gibt es keine ob
jektiven Maßstäbe. Der Steuergesetzgeber kennt 
die Nutzenfunktion der einzelnen Haushalte nicht. 
Er kann deshalb stets nur von einer vermuteten 
Leistungsfähigkeit ausgehen, deren Bestimmung 
das Ergebnis von in Politik umgesetzten Vertei
lungsideologien ist. Infolgedessen kann nie aus
geschlossen werden, daß sich in den Steuergeset
zen eine Steuerlastverteilungskonzeption einer 
Mehrheit durchsetzt, die von der Minderheit nicht 
als gerecht angesehen werden kann 3).

Verstöße gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip

Das Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit ist nach heute herrschen
der Auffassung nur mit Hilfe einer progressiven 
Einkommensbesteuerung zu realisieren. Anders 
formuliert: die heute praktizierte progressive Ein
kommensteuer wird mit diesem Prinzip begründet. 
Daraus folgt:
□  Die untere Proportionalzone im Tarif verstößt gegen 
dieses Prinzip. Ihre geplante Ausweitung hat zur Folge, 
daß ein großer Teil aller Einkommen nicht nach dem 
Prinzip der Leistungsfähigkeit besteuert wird. Ein sol
cher Verstoß gegen die Gerechtigkeit läßt sich auch 
nicht mit dem Argument der Steuervereinfachung recht- 
fertigen.
O  Jede Minderung der wirtschaftlichen Leistungsfähig
keit muß im Rahmen des Progressionstarifs berücksich
tigt werden, d. h. die Bemessungsgrundlage mindern. 
Abzüge von der Steuerschuld verstoßen gegen das Prin
zip der Progression und damit gegen die Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit.

□  Erkennt man aber das Prinzip der Progression in den 
genannten Fällen nicht an, so erscheint es erlaubt, die
ses Prinzip überhaupt in Frage zu stellen und zu be
haupten, daß die progressive Besteuerung der Arbeits
einkommen dem in den Tarifverträgen von beiden Tarif
partnern anerkannten Leistungsprinzip widerspricht, 
nach dem höhere Leistung auch Anspruch auf höheren 
Lohn hat. Sie begünstigt den Leistungsschwächeren. Nur 
eine proportionale Besteuerung kann die Leistungsrela
tionen unverändert lassen. Womit läßt es sich rechtfer
tigen, daß ein Bürger 20 % seines Lebenseinkommens 
aus Arbeit und ein anderer aber 50%  abführen muß? 
Hohe und höchste Arbeitseinkommen werden in der Re
gel nicht in einer 40-Stunden-Woche, sondern in einer 
wesentlich längeren Arbeitszeit erzielt. Man denke z. B. 
an freie Berufe wie Ärzte, Steuerberater u. a. oder an 
Führungskräfte in der Wirtschaft.
Wenn die Bildungseinrichtungen, Lehrmittel usw. für je 
dermann vom Staat finanziert werden, sind gleiche Aus
gangschancen gegeben. Durch eine progressive Be
steuerung der Arbeitseinkommen wird der Tüchtige und 
Fleißige, der bereit ist, sich einer jahrelangen Ausbil
dung zu unterziehen und später Verantwortung zu tra 
gen, bestraft. Denn er muß zugunsten weniger Begabter 
und Bequemerer überproportional zur Finanzierung kol-

>) V g l. G ü n te r W ö h e :  M ö g lic h k e ite n  und  G ren zen  e in e r g roß en  
S te u e rre fo rm , DStR 1971, S. 199 ff.
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lektiver Staatsleistungen beitragen, aus denen jeder
mann den gleichen Nutzen ziehen kann. Die progressive 
Besteuerung der Arbeitseinkommen nivelliert also die 
Leistungsunterschiede.

Der Leistungsstarke trägt aufgrund seines höheren 
Einkommens bereits bei proportionaler Besteue
rung einen überdurchschnittlichen großen Teil der 
Kosten staatlicher Leistungen, d. h. wer bei pro
portionaler Besteuerung fünfmal soviel wie ein an
derer verdient, zahlt auch für die Finanzierung der 
Bildungseinrichtungen, der Autobahnen, der öf
fentlichen Verwaltung usw. den fünffachen Be
trag 4). Warum soll er den sieben- oder zehn
fachen Betrag zahlen 5)?

Eine proportionale Einkommensteuer ist — wenn 
man sie isoliert betrachtet — neutral: sie verän
dert die relativen Einkommensunterschiede, die 
vor Steuern bestanden haben, nicht. Ein Problem 
des Hineinwachsens in die Progression durch in
flatorische Geldentwertung gibt es nicht, somit 
auch nicht eine Begünstigung derjenigen, die bei 
progressivem Tarif bereits die obere Proportio
nalzone erreicht haben. Abzüge von der Bemes
sungsgrundlage wirken sich genauso aus wie Ab
züge von der Steuerschuld.

Angriff auf das Privateigentum

Geht es bei der Frage des Einkommensteuertarifs 
um das Problem der Veränderung der Einkom
mensverteilung, so haben die Pläne der Bundes
regierung zur Vermögensbildung in Arbeitnehmer
hand eine Veränderung der Vermögensverteilung 
zur Folge. Allerdings kann auch sie nur über eine 
Änderung der Einkommensverteilung erreicht 
werden, denn eine nachträgliche Umverteilung be
reits gebildeter Vermögen könnte mit steuerlichen 
Mitteln nur über eine Substanzbesteuerung erfol
gen, die einem erneuten Lastenausgleich gleich
käme, für den es eine rechtsstaatliche Begründung 
nicht gibt. Auch wer die seit Ende des Zweiten 
Weltkrieges entstandene Vermögensverteilung in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht gutheißt, 
kann nicht übersehen, daß sie sich im Rahmen 
einer bestehenden Rechts- und Gesellschaftsord
nung vollzogen hat.

Die wegen der scharfen Kritik im Moment etwas 
zurückgestellte, aber im Entwurf noch für diese 
Legislaturperiode vorgesehene Vermögensbil
dungszwangsabgabe ist zusammen mit der ge
planten Bodenwertzuwachssteuer und dem Pla
nungswertausgleich ein sorgfältig verpackter An

*) O b w o h l e r n ich t den  fü n ffa ch e n  N u tzen  ha t. Er w ird  a ls o  auch be i 
p ro p o r t io n a le r  B e s te u e ru n g  nach dem  P r in z ip  d e r L e is tu n g s fä h ig 
k e it und n ich t nach dem  A q u iv a le n z p r in z ip , das d ie  S te u e rn  a ls  
e in e  u n m itte lb a re  G e g e n le is tu n g  fü r  s ta a tlic h e  L e is tu n g e n  auffaß t, 
b e s te u e rt.
J) A u f G e w in n e in k ü n fte  kö n n e n  d ie se  Ü b e rle g u n g e n  n ich t o hn e  w e i
te re s  ü b e rtra g e n  w e rd e n , da  G e w in n e  n ich t g e n e re ll m it de m  L e i
s tu n g s p r in z ip  in V e rb in d u n g  g e b ra ch t w e rd e n  kö n n e n  w ie  A rb e its 
e in k ü n fte .
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griff auf das Privateigentum. Diese Steuern lassen 
sich m. E. nicht mehr mit Hilfe der im Grundgesetz 
verankerten Sozialbindung des Eigentums recht- 
fertigen; sie führen zu einer Teilenteignung der 
Unternehmer und Anteilsbesitzer sowie der Grund
besitzer.

Scheinbare Arbeitnehmervorteile

Wenn Unternehmen ab einer bestimmten Gewinn
höhe gezwungen werden, bis zu 10%  ihrer Ge
winne (vor Steuern!) in Form von Beteiligungs
werten (ersatzweise in Geld) an Beteiligungsfonds 
abzuliefern, aus denen Arbeitnehmer, die eine 
bestimmte Einkommensgrenze nicht überschrei
ten, ein kostenloses Zertifikat von 212 DM jährlich 
(nach letzten Berechnungen von etwa 125 DM jähr
lich) erhalten sollen, so stehen die gesellschafts
politischen und wirtschaftlichen Nachteile einer 
solchen Zwangsabgabe in keinem Verhältnis zu 
den angeblichen Vorteilen für die Arbeitnehmer. 
Zu diesen Nachteilen gehören die Minderung der 
Rentabilität der Anteile durch Teilenteignung der 
Anteilseigner, ein Nachlassen des Interesses — 
insbesondere ausländischer Anteilseigner — an 
der Finanzierung der Unternehmen und die 
Zwangsselbstfinanzierung durch jährliche Kapital
erhöhungen zur Abgabe von Beteiligungswerten 
an die Fonds. Die Arbeitnehmer würden weit bes
ser gestellt, wenn die an die Fonds abzuführen
den Beträge ihnen als Gewinnbeteiligung am eige
nen Unternehmen unmittelbar zufließen würden.

Die Kollektivierung der Vermögensbildung über 
Beteiligungsfonds widerspricht völlig dem in den 
Tarifverträgen praktizierten Prinzip der leistungs
gerechten Entlohnung. Wer die fixierte Einkom
mensgrenze überschreitet oder wer durch Kon
sumverzicht bereits soviel Vermögen gebildet hat, 
daß er vermögensteuerpflichtig ist, erhält keine 
kostenlosen Zertifikate, obwohl er zur Erzielung 
der zwangsweise abkassierten Gewinne mehr ge
leistet hat als diejenigen, die zum Kreis der Be
rechtigten gehören. Und in dieser Gruppe wird — 
trotz unterschiedlicher Leistung und entsprechend 
unterschiedlicher Entlohnung — jeder gleich be
handelt.

In Wirklichkeit geht es also gar nicht um einen 
ökonomischen Anspruch auf einen Teil des im 
eigenen Betrieb miterzielten „Zuwachses zum 
Produktivvermögen“ , sondern um eine macht
mäßige Umverteilung nicht nur zu Lasten der An
teilseigner, sondern auch zu Lasten der Arbeit
nehmer, die die Einkommensgrenze überschreiten 
und im Falle einer Gewinnbeteiligung vom Gewinn 
des eigenen Unternehmens einen größeren Anteil 
erhalten hätten.

Die Stimmrechte aus den an die Fonds abgeliefer
ten Beteiligungswerten üben nicht die Arbeitneh

mer, sondern die Funktionäre aus, die den Fonds 
verwalten. Wenn heute von gewissen Gruppen be
klagt wird, daß die Arbeitnehmer keinen Einfluß 
auf die unternehmerischen Entscheidungen haben, 
so werden sie ihn auch in Zukunft im Falle der 
Verwirklichung dieser Vermögensbildungspläne 
nicht haben. Denn die Funktionäre der Fonds ha
ben bei der Wahrnehmung der Stimmrechte wahr
scheinlich eine andere Interessenlage als die Ar
beitnehmer eines Betriebes, die aufgrund einer 
unmittelbaren Kapitalbeteiligung an ihrem Betrie
be im Wege der Gewinnbeteiligung mittels Beleg
schaftsaktien bestimmte Entscheidungen treffen 
werden.
Der unternehmerische Entscheidungsprozeß wird 
somit im Rahmen der Kompetenzen der Hauptver
sammlung von Personen beeinflußt, die weder am 
Kapital beteiligt, noch Arbeitnehmer des Betriebes 
sind. Da die Hauptversammlung den Aufsichtsrat 
wählt, werden nach Einführung der paritätischen 
Mitbestimmung zur Gruppe der Aktionäre, die die 
eine Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats be
nennt, auch die Funktionäre der Fonds gehören. 
Aus der paritätischen Mitbestimmung kann so eine 
überparitätische zugunsten der Arbeitnehmer — 
allerdings nicht der Arbeitnehmer des eigenen Un
ternehmens, sondern der Gewerkschaften — wer
den.

Systemänderung durch kombinierte Wirkung
Die knappe Analyse hat gezeigt, daß die Besteue
rung — als ein in vielen Bereichen durchaus posi
tiv wirkendes Instrument der Gesellschaftspolitik 
— auch zur Veränderung des bestehenden Wirt
schafts- und Gesellschaftssystems, insbesondere 
der bestehenden Unternehmensverfassung und 
der Eigentumsordnung eingesetzt werden soll, 
und zwar in so geschickter Weise, daß gegen ein
zelne Maßnahmen, wenn sie dem Verfassungs
richter zur Prüfung vorgelegt werden, vom Stand
punkt des Grundgesetzes nichts eingewendet wer
den kann. Die Maßnahmen können aber in ihrer 
kombinierten Wirkung und zusammen mit nicht 
steuerlichen Maßnahmen (wie z. B. der Einführung 
der paritätischen Mitbestimmung) eine Systemver
änderung bewirken.
Es darf aber nicht übersehen werden, daß derarti
ge Umverteilungspläne in Verbindung mit einer 
starken Geldentwertung und zunehmender Ver
schlechterung der Auftrags- und Beschäftigungs
lage eine wachsende Unsicherheit und Existenz
angst in Unternehmerkreisen auslöst, die sich 
negativ auf die Investitionsbereitschaft auswirken. 
Das kann auch den Erfolg steuerlicher Konjunk
turstützungsmaßnahmen in Frage stellen. Investi
tionsprämien allein lösen noch keine Bereitschaft 
zur Vornahme zusätzlicher Investitionen aus, wenn 
das Vertrauen in die Unantastbarkeit des Privat
eigentums erst einmal erschüttert ist.
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